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8) Iustrz - Canzle y B e k ann t ma chu n g

vom 2ten März 1824 . , xudl . am

iiten ejä.

Die Justiz - Canzley hat , im Einverständ - Anordnung,daß

niß mit Herzoglicher Regierung , den Lestehen ? ' ^ ^ " ^ '^

den Vorschriften angemessen gefunden , daß den ihr Ansucheng».

Auctionsverwaltern auf ihr Änsuchen qericht - f ^ " ^

üche Zahlungsmandate wider dre KaufttHber die KLu-

und Heuerleute , und weitere Hülfsvollstreckung ftr und Heuer¬

auch wahrend der Gerichtsfericn zu ertheilen ^ '^ ^

sind , wenn auch kein xericulum in mors he- streckung, auch

sonders angewiesen wird , indem dasselbe durch

die Natur des Geschäfts - Betriebes des A uo- ^ th^ len̂ sind^

tionsverwalters hinreichend begründet ist , und

dieser selbst nicht , wie der § . 10z . der Ver¬

gantungs - Ordnung vorschreibt , durch diebe¬

reitesten Zwangsmittel zur Erfüllung seiner

Verbindlichkeit angehalten werden kann , wenn

ihm nicht die im § . 101 . jener Verordnung

zugesicherte prompte Rechtshülfe auch in den

Ferien gewahret würde.

Solches wird zur Nachachtung hierdurch

bekannt gemacht.

9 ) Regierungs - Bekanntmachung  v.

6ten März  1824 . , xudl . am irten ej.

Da die Vasallen des hiesigen Herzoglichen Aufforderung

Lehenhofs von der ihnen vermöge der Bekannt-

machung vom -x^ ten Oktober 1822 . ( Verord - uon ihrer Le-
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